
Auskünfte aus dem Bodeninformationssystem
Prüfungsschema II: IZG-SH

Informationsberechtigt ist jede natürliche oder juristische Person des Privatrechts 
(Einzelpersonen, AG, Vereine, aber auch Bürgervereinigungen…)

Informationszugangsgesetz (IZG-SH) 
(Stand 25.05.2017)

Vorliegen eines hinreichend 
präzisen Antrages?

Nachpräzisierung 
nach § 4 Abs. 2 

Beginn der Monatsfrist nach § 5 Abs. 2 
ggf. Verlängerung auf max. 2 Monate

Prüfung, ob nach § 9 im Einzelfall der Schutz 
öffentlicher Interessen entgegensteht

Antrag ist unter Angabe 
der Gründe abzulehnen

Zustimmung der betroffenen 
Person liegt vor

Antrag ist stattzugeben

Einzelfallprüfung:
Das öffentliche Interesse an der 
Bekanntgabe wird gegen das 
Geheimhaltungssinteresse der 
betroffenen Person abgewogen.
Um dieses festzustellen, ist es. 
erforderlich, die betroffene 
Person anzuhören.

Prüfung, ob
§ 10 (Schutz privater

Interessen) entgegensteht

§ 10 S. 1 Nr. 1 bis 4, insb. 
Schutz von Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen und 
personenbezogener Daten

JaNein

NeinJa

Ja Nein

Gebührenentscheidung nach der 
Landesverordnung über Kosten 

nach dem IZG-SH

Überwiegt das 
Geheimhaltungsinteresse?Nein

Ja
+

Ablehnung nach § 
9 Abs. 2 Nr. 5


